
 

Untere Wasserrechtsbehörde 
 

 
 

Landsberg am Lech, 09.06.2026 

Bekanntmachung  
über die Auslegung 
des Antrages der Schlossbrauerei Kaltenberg König Ludwig GmbH & Co KG auf Ent-
nahme und Zutagefördern von Grundwasser aus dem Nordbrunnen auf dem Grund-
stück Fl. Nr. 1266, Gemarkung Kaltenberg, Gemeinde Geltendorf, Landkreis Lands-
berg am Lech. 

Die Schlossbrauerei Kaltenberg König Ludwig GmbH & Co KG hat beim Landratsamt Landsberg am 
Lech als Untere Wasserrechtsbehörde eine neue wasserrechtliche gehobene Erlaubnis gem. § 15 
WHG für das Entnehmen und Zutagefördern von Grundwasser aus dem Brunnen auf dem Grund-
stück Fl. Nr. 1266, Gemarkung Kaltenberg, beantragt. Dem neuen Antrag liegen die beigefügten An-
tragsunterlagen zugrunde.  
 
Die Schlossbrauerei Kaltenberg betreibt auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 1266, Gemarkung Kalt-
enberg, den Nordbrunnen zur Entnahme von Trinkwasser für den Brauereibetrieb. Es besteht eine 
aktuelle wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.03.1967.  
Mit dem vorliegenden Antragsschreiben vom 18.06.2025 wird nun eine neue Erteilung einer geho-
benen wasserrechtlichen Erlaubnis zum Entnehmen und Zutagefördern von Grundwasser in Trink-
wassergüte aus dem Nordbrunnen Kaltenberg für den Brauereibetrieb beantragt. Im Erläuterungs-
bericht des Ingenieurbüros Lindschulte wurde zudem ein Vorschlag für ein privatrechtliches Trink-
wasserschutzgebiet erarbeitet. 
 
Die Entnahme und das Zutagefördern von Grundwasser stellt eine Gewässerbenutzung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. Diese bedarf gemäß § 8 Abs. 1 WHG der wasser-
rechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung. 
Eine wasserrechtliche gehobene Erlaubnis kann nur in einem Verfahren erteilt werden, in dem die 
Betroffenen Einwendungen geltend machen können. Dazu gelten die Verfahrensvorschriften im 
Planfeststellungsverfahren entsprechend auch für das Verfahren zur Erteilung der gehobenen Er-
laubnis (§ 15 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 WHG, Art. 69 Satz 2 BayWG i. V. m. Art. 72 bis 78 BayVwVfG). 
 

Die Prüfung des Einzelfalls nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG in Verbindung mit 

Nr. 13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG hat ergeben, dass für das beantragte Vorhaben mit einer jährli-

chen Grundwasserentnahmemenge von maximal 35.000m³ eine standortbezogene Vorprüfung nur 

dann erforderlich ist, wenn durch die Gewässerbenutzung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

grundwasserabhängige Ökosysteme zu erwarten sind. In Abstimmung mit dem Wasserwirtschafts-

amt Weilheim kommt das Landratsamt Landsberg am Lech zu der Einschätzung, dass keine erhebli-

chen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. Damit entfällt die standortbezogene Vorprüfung 

nach dem UVPG. 



Seite 2 von 2 

 

Auf folgende Punkte wird hingewiesen: 

 

 

1. Der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Antrags- und die zugehörigen Planunterlagen und 

Beschreibungen werden auf der Homepage des Landratsamtes Landsberg am Lech veröf-

fentlicht. 

 

2. Betroffene, deren Rechte oder Belange durch das Vorhaben berührt werden, können gemäß 

§ 73 Abs. 4 BayVwVfG bis zwei Wochen nach Ablauf der o.g. Frist schriftlich oder zur Nieder-

schrift bei dem Landratsamt Landsberg am Lech, Außenstelle 12, Justus von Liebig Str. 3, 

86899 Landsberg am Lech, Zimmer Nr. 02 oder bei der Gemeinde Geltendorf, Schulstraße 

13, 82269 Geltendorf, jeweils während der Dienststunden Einwendungen gegen das Vorha-

ben erheben.  

 

3. Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die zuständige Behörde einen Erörterungstermin 

durchführen (Art. 69 Abs. 2 Satz 4 BayWG).  

 

3.1 Bei Stattfinden eines Erörterungstermins wird der Termin mindestens eine Woche vor-

her ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden 

über den Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. 

 

3.2 Bei Ausbleiben von Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne diese Personen 

verhandelt werden. 

 

3.3 a) Die Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von dem Erörterungstermin 

durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden und  

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden,  

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

3.4 Die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen oder Ab-

gabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 

entstehenden Kosten werden nicht erstattet. 
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